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In diesem Merkblatt sind die wichtigsten Schritte 
zur Sicherstellung einer hochwertigen Getreide-, 
Ölsaaten- und Leguminosenqualität zusammen-
gefasst. Die Regelungen der guten landwirt-
schaftlichen Praxis sowie alle relevanten gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die Vorgaben 
der Lebensmittel- und Futtermittelgesetzgebung, 
sind von allen Beteiligten der Wertschöpfungs-
kette einzuhalten. 

Regelmäßige Aufzeichnungen – möglichst elektro-
nisch – über betriebseigene Maßnahmen doku-
mentieren die Qualitäts siche   rung und unterstützen 
die Rück verfolg bar keit. Dies gilt für alle Markt -
partner. Entsprechende Hinweise zur Dokumen -
tation werden im nachfolgenden Text mit dem Zei -

chen (�) markiert. 
Die getreide-, ölsaaten- und leguminosenanhaf -
tenden Stäube oder andere Verunreini gungen 
können Belastungen aufweisen, die in der Lebens -
mittel- und Futter mittel her stellung unerwünscht 
sind. Diese müssen so eliminiert werden, dass sie 
der weiteren Verarbeitungskette entzogen wer-
den. Darüber hinaus ist in der Kette vom Erzeu -
ger betrieb bis zur Verarbei tung zu verhindern, 
dass eine unerwünschte Vermischung mit ande-
ren Roh stoffen erfolgt. Eine solche Vermischung 
kann zu unkalkulierbaren Risiken für alle Unter -
nehmen in der Wertschöpfungs kette führen.

Anbau
• Alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah men

sind auf die Minimierung unerwünschter Stoffe
in der Nahrungsmittelkette auszurichten. Der
Pflanzenschutz darf nach den gesetzlichen Vor -
gaben nur von sachkundigen Personen durch-
geführt werden, die die gesetzlich vorgeschrie-
benen Fortbildungen wahrnehmen.

• Hohe Myko toxingehalte führen zu erheblichen
Ein schränkungen der Verwertungs- und Ver -
mark tungs möglichkeiten. Unter anderem sollte
mit fol gen den Maß nah men diesem Risiko be -
gegnet werden:
– Auswahl standortangepasster, gering anfäl -

li ger Sorten,
– standort- und situationsangepasste Boden -

be ar bei tung,
– Fruchtfolge,
– zeitlich optimierter Fungizideinsatz,
– Feldrandhygiene.

• Die Verwendung von organischen Substanzen
als Düngemittel (Klär schlamm, Fleisch knochen -
 mehl, Gärsubstrate aus Abfallanlagen), auch
unbeabsichtigte Einträge von be nachbarten
Flä chen, beschränkt die Ver wer tungs  mög lich -
kei ten des Erntepro duktes und muss den
Markt partnern ausdrücklich mitgeteilt werden.

Ernte
• Unerwünschte Bestandteile (Fremdbesatz und

Staub anteile) sowie Bruchkorn werden bereits
bei der Ernte durch die richtige Schnitthöhe
und optimale Einstellung des Mähdreschers
(Siebe, Windmenge etc.) erheblich reduziert.

• Erntemaschinen (z. B. Mähdrescher) müssen zur
Vermeidung des Eintrags unerwünschter Stoffe
in technisch einwandfreiem Zustand sein.

Transport
• Sämtliche Transportmittel (auch Mähdrescher

und Fremdfahrzeuge) müssen zur Vermei dung
von Verunreinigungen sauber, trocken und für
den Transport geeignet sein. Beim Einsatz von
Reinigungs-, Desinfektions- und Pflege mitteln
ist darauf zu achten, dass nur lebensmittelver-
trägliche Substanzen verwendet werden.

• Verschmutzte Transportmittel sind vor der
Beladung sorgfältig zu reinigen (Besen- und/
oder Druckluft- bzw. Nassreinigung; ggf. Des -
infektion und Nachspülen mit sauberem
Wasser).

• Transportmittel dürfen nicht mit Getreide, Öl -

saaten und Leguminosen beladen werden,
wenn diese zuvor auch für den Transport folgen-
der Güter in loser Schüttung genutzt wurden:
– Asbest und asbesthaltige Materialien,
– bestimmte tierische Bestandteile (z. B. Schlacht -

ab fäl le, Fleischknochenmehl, Tier mehl, Fisch -
mehl, Speisereste),

– Klärschlamm, Fäkalien und tierische Exkre -
mente,

– Haushalts- und Industrieabfälle,
– Glas, Metallspäne,
– ätzende oder giftige Stoffe (auch gebeiztes

Saat- und Pflanzgut in loser Schüt tung).

Ausgenommen sind die Transportmittel, bei
denen der Transporteur nachweist, dass diese
und die Laderäume nach einem festgelegten
Verfahren durch eine zugelassene Prüfinstitution
oder autorisierte Person freigegeben wurden,
bevor eine erneute Beladung erfolgt.

• Transportmittel, die den Anforderungen aus
diesem Kapitel hinsichtlich der Sauberkeit
nicht entsprechen, dürfen nicht beladen
werden.

Lagerung 
Grundlegende Hinweise über geeignete und
effektive Maßnahmen in der Lagerung finden
sich in der Leitlinie zum Vorratsschutz.

Maßnahmen vor der Lagerung
• Bei der Zwischenlagerung von Getreide, Öl -

saaten und Leguminosen auf dem Trans port -
mittel sind Maßnahmen zum Schutz vor äußeren
Einflüssen (i. d. R. Plane) zu treffen.

• Der unmittelbare Be- und Entladebereich muss in
einem sauberen und leicht zu reinigenden
Zustand sein. Keine Lagerung von gebeiztem
Saat- und Pflanzgut (lose), Pflanzenschutz mit teln,

Hinweise zu Transportfolgen, spezifischen Rei -
nigungsverfahren sowie weiteren unerwünsch -
ten Vorfrachten enthält u. a. die Datenbank
Ladun gen/Straßentransporte und der QS-Leit -
fa den Futtermittelwirtschaft (Ka pi tel 5).



Mineralölen und sonstigen Gefahr stoffen in Ge -
treide-, Ölsaaten- und Legumi no sen lä gern!

• Die Wände, Böden und sonstigen Ober flächen
der Lagerstätte einschließlich Schütt gossen
und Fördereinrichtungen sowie Trockner müs-
sen in baulich einwandfreiem Zustand sein. Sie
sind regelmäßig zu säubern und frei von Schäd -
lingen, Schimmel und Feuchtigkeit zu halten.

• Gebäude, die für die Lagerung genutzt werden,
müssen trocken und gegen Eindringen von
Nässe geschützt sein; undichte Stellen müssen
vor der Einlage rung repariert werden. Aus -
nahms weise kurzfristig auf Freiflächen gelager-
tes Getrei de muss vor nach teiliger Beein flus -
sung geschützt werden.

• Es sind Maßnahmen zu treffen, um den Zu gang
und Verschmutzungen durch Tiere zu verhin-
dern. Deshalb sind Türen und Fenster zum
Lager geschlossen zu halten oder durch geeig-
nete Schutz maß nah men zu sichern (z. B. durch
Netze).

• Das Lager sollte zudem möglichst vor dem un -
befugten Zugang Dritter geschützt werden.

• Um das Risiko einer Verunreinigung von Ge -
treide, Ölsaaten und Leguminosen durch Fremd -
körper zu vermeiden, sind Glühbirnen und
Leucht stoff röhren gegen Glasbruch zu sichern
bzw. zu ummanteln. Andere Fremd körper sind
generell aus dem Lagerbereich zu entfernen.

• Werkzeuge, Schrauben, etc. sind sofort aus dem
Lager zu entfernen, wenn diese dort nicht mehr
gebraucht werden.

Bei der Anwendung von Vorratsschutzmitteln ist
die Zulassung für das jeweilige Lagergut und die
Sachkunde des Anwenders zu beachten.

Maßnahmen bei der Einlagerung und während
der Lagerung

• Während der Lagerung sind Verunreinigungen
jeder Art und Vermischungen mit anderen Roh -
stoffen zu vermeiden (besondere Vorsicht
z. B. bei Getreide- nach Rapslagerung). Weiter-
hin ist das Lagergut vor Beeinträchtigungen
durch kontaminierte Förder-, Transport- und
Lagereinrichtungen zu schützen.

• Getreide, Ölsaaten und Leguminosen sind ent-
sprechend der Lagerdauer in einen lager fä hi -
gen Zustand zu bringen (z. B. durch Reini gung,
Kühlung, Trocknung und/oder Belüf tung).

• Die Trocknung von Getreide, Ölsaaten und
Leguminosen hat qualitätsorientiert und so zu
erfolgen, dass die Gehalte an unerwünschten
Stoffen nicht erhöht bzw. vermieden werden.
Dies setzt geeignete Anlagen und darauf ab -
gestimmte Brennmaterialien voraus.

• Sofern möglich, sollten indirekte Trocknungs-
verfahren genutzt werden. Kommen Direkt-
trocknungsverfahren zum Einsatz, so ist der
Brenner jährlich vor Inbetriebnahme von
einem Serviceunternehmen auf die korrekte
Einstellung und Verbrennung (Prüfprotokoll/
Rauchgasmessung) kontrollieren zu lassen.
Empfohlen werden Rückstellmuster und die
Unter suchung des Trockengutes auf Schad -
stoff rück stände. �

• Die Temperatur und der sonstige Qualitäts-
zustand müssen regelmäßig (zu Beginn der
Lagerung mind. 14-tägig) überprüft werden.
Jeder Tempe ra tur anstieg muss näher unter-
sucht werden, um rechtzeitig ge eig nete
Maßnahmen einleiten zu können. �

• Nach der Ernte zur Gesunderhaltung durchge-
führte chemische Be hand lungs maßnahmen
(auch bei Teilen einer Partie) sind dem Käufer
schriftlich mitzuteilen. �
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